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Herzlich Willkommen 
zur 

Informationsveranstaltung 
der

Profiloberstufe 2024-2027



1. Studien- und Berufsberatung (Herr Parbs)

2. Belehrung zur Teilnahmeverpflichtung

3. Niveaudifferenzierung in den Kernfächern

4. Der Weg zum Abitur
1. Zulassung

2. Block I

3. Block II

5. Profilinterne Elternabende 

Tagesordnung
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Teilnahmeverpflichtung
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§§ 11 + 19 Schulgesetz, §§ 11+ 12 OAPVO, Leistungsbewertung, Versäumnis :
• Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend!

• Entschuldigungsheft

• Die Nachweispflicht ist eine Bringschuld der Schülerinnen und Schüler, die Entschuldigungen 
müssen umgehend (in der nächstmöglichen Unterrichtsstunde) vorgelegt werden. Bei 
verspäteten Entschuldigungen gelten die versäumten Stunden als nicht entschuldigt.

• „Attestpflicht“ bei Leistungsnachweisen

• Allgemeine „Attestpflicht“

• SchulG §19 Abs. 4 (Entlassung aus der Schule bei gehäuftem unentschuldigtem Fehlen)

• Beurlaubungsanträge (Profillehrkraft / Schulleitung)  

• Entschuldigungen bei Volljährigkeit

• Widerspruch bei Volljährigkeit



• Niveaudifferenzierung in den Kernfächern 

(Wahl des zweiten schriftlichen Abiturprüfungsfachs auf 
erhöhtem Niveau)

Umwahlmöglichkeit bis zum 09.10.2025!

• Wahl der Gesellschaftswissenschaft 

(Abgabe Geo oder WiPo nach Q1.1)

Zur Erinnerung: erfolgte Wahlen
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Zur Erinnerung:

Oberstufenleitung LG Ratzeburg

Fächer in der Profiloberstufe

Profilfach  Fach, das die Schwerpunkte setzt und das ein 
schriftliches Prüfungsfach im Abitur ist

Kernfächer  Deutsch, Mathematik, Fremdsprache

Profilseminar  auf das Profilfach abgestimmtes Angebot

Weitere Fächer  alle Fächer, die nicht einer der anderen Kategorien 
zugeordnet werden können
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Was hat sich geändert? 
Wechsel von drei Fächern auf eA zu zwei Fächern auf eA

in der Qualifikationsphase
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Alte OAPVO Änderungen ab Schuljahr 2025/26

Profilfach 5stündig Profilfach 5stündig

2 Kernfächer eA jeweils 5stündig 1 Kernfach eA 5stündig

1 Kernfach gA 3stündig 2 Kernfächer gA jeweils 3stündig

➩ Reduzierung des Unterrichtsvolumens um vier Jahreswochenstunden 
(jeweils zwei Stunden weniger in Q1 und Q2)



Kernfächer: tabellarische Übersicht

Kernfächer Niveau Stündigkeit
Abitur-

prüfungsfach
Wahltermin

E
Kernfachsprache

gA 3 vor Eintritt in die Oberstufe
D + Ma (gesetzt)

Q1
1 KF eA 5 schriftlich zum Übergang in die Q-

Phase (jetzt)2 KF gA 3

Q2

1 KF eA 5 s.o.

1 KF gA 3 schriftlich
am Beginn von Q2

1 KF gA 3 evtl. mündlich
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Kernfächer: Klausuren
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Leistungsnachweise und Leistungsbewertung 

in der gymnasialen Oberstufe 

Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur  

vom 23.6.2021 – III 322 –, veröffentlicht im NBl. 06-07/2021, S. 221 

(»Klausuren-Erlass«) 

 

I.  Leistungsnachweise  

gemäß § 11 Abs. 5 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in 

den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 23. Oktober 2020 

 

1. Begriff Leistungsnachweis 

Leistungsnachweise umfassen Klausuren (Klassenarbeiten) und gleichwertige Leistungen gemäß § 11 

Abs. 5 OAPVO.  

 

2. Anzahl der Leistungsnachweise 

Grundsätzlich wird in jedem Halbjahr der Ober-

stufe in jedem Fach und jedem Seminar ein Leis-

tungsnachweis erbracht. Davon abweichend gilt 

a)  für das Profilfach und die drei Kernfächer in 

der Einführungsphase:  

jeweils drei Leistungsnachweise, davon jedes 

Halbjahr mindestens einer; 

b)  für die auf erhöhtem Anforderungsniveau be-

legten Fächer im ersten Jahr der Qualifika-

tionsphase:  

jeweils drei Leistungsnachweise, davon jedes 

Halbjahr mindestens einer; 

c)  für die auf erhöhtem Anforderungsniveau be-

legten Fächer im zweiten Jahr der Qualifika-

tionsphase:  

jeweils zwei Leistungsnachweise, davon im 

ersten Halbjahr mindestens einer; 

d)  für das BO-Seminar: ein Leistungsnachweis. 

 

3. Form der Leistungsnachweise (Klausuren bzw. gleichwertige Leistungen)  

a)  In den Seminaren nach § 9 Abs. 2 und 3 OAPVO werden keine Klausuren geschrieben, sondern 

gleichwertige Leistungen gemäß § 11 Abs. 5 Satz 2 OAPVO erbracht. Als schriftliche Hausarbeit ist 

Übersicht zur Anzahl der LN  
laut Nr. I.2 des Erlasses   

(gilt für Block I des Abiturs) 
Darstellung pro Schuljahr 

E 
PF KF KF KF 

and.  
Fächer 

BO-
Sem. 

3 3 3 3 je 2 * 1 

Q1 
PF 
eA 

KF 
eA 

KF 
eA 

KF 
gA 

and.  
Fächer 

ggfs. 
Profil-
sem. 

3 3 3 2 je 2 * 2 

Q2 
PF 
eA 

KF 
eA 

KF 
eA 

KF 
gA 

and.  
Fächer 

ggfs. 
Profil-
sem. 

2 2 2 2 je 2 * 1 

* bei halbjähriger  
Belegung nur 1 

 

 



Haben Sie Fragen?
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Die Qualifikationsphase
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• Wirtschaftspraktikum in Q1.1
• Zeitraum (letzte Woche vor den Herbstferien)
• örtliche Begrenzung: Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Lübeck      

(Ausnahmen nur nach Rücksprache und Genehmigung durch die WiPo-
Lehrkraft

• Profilfahrten 
• Pädagogisches Konzept – Fahrtenkonzept an der LG 
• Zeitraum
• Kosten: maximal 550 €



Der Weg zum Abitur
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Q1.1

Q1.2
Aufstieg, sofern die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Abiturprüfung innerhalb der 
zulässigen Verweildauer erfüllt werden können

Q2.1

Beginn: Wahl der weiteren Prüfungsfächer und der Form der vierten und gegebenenfalls 
fünften Prüfung
Ende: Meldung zur Abiturprüfung: Zulassung, wenn Abiturbedingungen noch erfüllt 
werden können; bei Nichtzulassung Rücktritt oder Entlassung

Q2.2

Schriftliche Abiturprüfung
Ende der Unterrichtszeit: Zulassung zur weiteren Abiturprüfung, wenn Abiturbedingungen 
noch erfüllt werden können 
Weitere Abiturprüfung (vierte / fünfte Prüfung)
Entlassung (bei Nichtbestehen gegebenenfalls Rücktritt)



Der Weg zum Abitur

Oberstufenleitung LG Ratzeburg 13

Das Abitur setzt sich aus zwei Blöcken  zusammen, die unabhängig 
voneinander zu bestehen sind:

Block I: einbringungspflichte Zeugnisnoten aus der 
Qualifikationsphase (Q1.1 – Q2.1)

Block II: Ergebnisse der Abiturprüfungen



Die Abiturprüfung I: Einbringungspflichten
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• 36 Noten aus 4 Halbjahren (Q1.1 – Q2.2)
• max. 7 Noten unter 5 Punkten, Null – Punkte – Verbot 

=> 29 Leistungen mit mindestens 5 Punkten

• Alle Halbjahresleistungen des Profilfachs und der Kernfächer sind 
einbringungspflichtig.

• Die Halbjahresleistungen der zwei Fächer auf erhöhtem Niveau (Profilfach und das 
Kernfach eA) werden doppelt gewichtet.

• Die Halbjahresleistungen der zwei Kernfächer auf gA werden, wie alle anderen 
einbringungspflichtigen Fächer auch, einfach gewichtet.

➩ Herausgehobene Rolle des Profilfachs und des Kernfachs auf eA bei der 
Gesamtqualifikation im Abitur! 



Die Abiturprüfung I: Einbringungspflichten
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Fächer Einzubringende Ergebnisse

Profilfach & Kernfach eA je 4 (doppelt gewichtet)

zwei Kernfächer gA je 4

weitere Abiturprüfungsfächer je 4

Profilseminar 1

eine Naturwissenschaft 4

Kunst / Musik / DSP 1

neu begonnene 2. Fremdspr. 2 (aus Q2.1 und Q2.2)

Geschichte 4

Geografie / Wirtschaft-Politik 2

Religion / Philosophie 2

Einzelne Noten können mehrere 
Einbringungspflichten abdecken.

Um auf die Gesamtzahl von 36 Ergebnissen 
zu kommen, sind weitere Leistungen 
aus Q1.1 – Q2.2 frei wählbar.

Davon sind maximal 3 Sportkurse.



Schriftliche Prüfungsfächer Wahltermin

1. Schriftliches Prüfungsfach Profilfach
(Biologie: zentral
Englisch: teil. Zentral + dezentral
WiPo, Sport: dezentral)

Eintritt Oberstufe

2. Schriftliches Prüfungsfach Kernfach auf erhöhtem 
Anforderungsniveau
(zentral)

2. Halbjahr E-Phase

3. Schriftliches Prüfungsfach eines der beiden Fächer auf 
grundlegendem Niveau
(zentral)

Beginn von Q 2.1

Die Abiturprüfung II
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➩ Wahl des 3. schriftlichen Abiturprüfungsfachs erfolgt erst ein Jahr später als bisher, 
nämlich zu Beginn von Q2 (zusammen mit der Wahl des mündlichen Prüfungsfachs / der mündlichen Prüfungsfächer)



Abiturprüfung

Zusätzlich zu den schriftlichen Prüfungen muss eine mündliche Prüfung 
absolviert werden:

• eine mündliche Prüfung oder Präsentationsprüfung (eines der 
Kernfächer auf grundlegendem Niveau oder durchgängig belegte 
Fächer)

• wahlweise eine fünfte Prüfung

Wichtig: Aus jedem Aufgabenfeld muss mindestens ein      
Abiturprüfungsfach stammen!
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Fächer in den Aufgabenfeldern

sprachlich-
literarisches-

künstlerisches
Aufgabenfeld

Gesellschafts-
wissen-

schaftliches
Aufgabenfeld

Mathematisch-
naturwissen-
schaftliches

Aufgabenfeld

kein Aufgabenfeld

Deutsch
Fremdsprachen

Kunst 
Musik 
DSP

Geschichte
Geographie

WiPo
Religion

Philosophie

Mathematik
Biologie
Chemie
Physik

Informatik

Sport
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Jetzt vielleicht?
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Die Präsentation sowie weitere Informationen zu der Oberstufe (FAQ-
Papier!) finden Sie auf itslearning und unserer Homepage

www.lg-ratzeburg.de

Für individuelle Fragen und Beratungen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Sie erreichen mich am besten über das Sekretariat der Schule.
04541-86290 oder wiebke.bockhop@schule-sh.de
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http://www.lg-ratzeburg.de/
mailto:wiebke.bockhop@schule-sh.de


Kabinette
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Sprachprofil Hr. Brinkmann K 1.10

Biologieprofil Frau Dau Bio 2

WiPo-Profil Herr Zunker K 0.10

Sportprofil Herr Benson K 2.6



Vielen Dank für Ihr 
Interesse!
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